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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.05.1988

Norm

KO §6

Rechtssatz

Die Konkursteilnahmeverzichtserklärungen müssen sich auf die prozeßgegenständlichen Ansprüche beziehen; nur im

Konkursverfahren abgegebene Erklärungen, die lediglich einen Teil der Forderungen betreffen, reichen nicht.
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